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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1993

Norm

JN §56

ZPO §500 IIA2

ZPO §502 Da3

Rechtssatz

Gleich wie bei einem Anfechtungsanspruch kann der Wert des Begehrens auf Feststellung, daß eine Forderung

erloschen sei, nie größer sein, als diese Forderung, deren Befriedigung in das Vermögen der Klägerin abgewendet

werden soll.
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